
Kundeninformation
der AGRO-Treuhand Solothurn-Baselland

Oktober 2019 
Nr. 44

AGRO-Treuhand 
Solothurn-Baselland
Höhenstrasse 19
4533 Riedholz 
Telefon 032 627 99 66
info@atsobl.ch
www.atsobl.ch

Buchhaltung

PC-Lösungen 

Steuern

Unternehmensberatung

P.P.
C

H
-4533 Riedholz

Post C
H

 A
G

3
Die Gleichstellung  
der Ehepartner verbessert  
die soziale Absicherung !

6
Altersguthaben:  
Rente oder Kapital  ?

7
Späte Steuern – gute 
Steuern

4  Mit der Säule 3a vorsorgen und 
Steuern optimieren

4  David Eggenschwiler neu  
bei der AGRO-Treuhand

5  Rita und David Himmelsbach, 
Bärschwil

8  Papierlose Steuererklärung

8  Wussten Sie  ?

Plastikgeld im Hofladen ?
 
«Bargeld  ! Oder  ?  Moderne digitale Lösungen eröffnen auch in der bäuerlichen 
Direktvermarktung Chancen, die es wohldosiert und durchdacht zu nutzen gilt.

Beim betreuten Laden funktioniert die einfache 
Bargeldkasse am reibungslosesten. Ab einer ge-
wissen Grösse lohnt es sich jedoch, ein Terminal 
zur bargeldlosen Bezahlung einzurichten. Das ist 
auch ein Dienst am Kunden. Denn dieser – vor 
allem, wenn er jung ist – trägt kaum noch Bargeld 
mit sich. Mittlerweile kann man ohnehin fast 
überall online bezahlen: im Laden sowieso, im 
Bergrestaurant, sofern eine Netzverbindung be-
steht, zunehmend auch bei jedem fliegenden 
Händler auf dem Wochenmarkt. Ein Kredit-
kartenterminal kann auch für den Hofladen bei 
verschiedenen Anbietern gekauft oder gemietet 
werden. 

Zu beachten ist, welche Art von Karten – Debit- 
oder Kreditkarten – verschiedener Geldinstitute 
damit gelesen werden können. Die einmaligen 
Kosten für Anschaffung und Einrichtung, aber 
auch die wiederkehrenden für Miete und Unter-
halt sind zu vergleichen. Sehr wichtig ist es, die 
Spesen der Geräte und Kartenanbieter zu kennen. 

In der Regel bewegen sich diese im tiefen Prozent-
bereich des Umsatzes. Doch mit wachsendem 
Umsatz kann schon eine kleine Spesendifferenz 
einen happigen Betrag ausmachen. Wie bei allen 
Geräten ist zudem auf die Störanfälligkeit und 
den Support durch den Hersteller zu achten. Das 
Nachfragen bei einigen Referenzadressen schadet 
sicher nicht.

Twinten mit dem Handy

Als neue Errungenschaft kann auch die TWINT-
App für Smartphones eingesetzt werden. Sowohl 
Zahlterminals, Beacons für Kassen, Verkaufs-
automaten und auch Onlineverkäufe werden  
von dieser App unterstützt. TWINT ist zur Zeit 
noch eine schweizerisch / liechtensteinische Insel-
lösung; eine Expansion ins europäische Ausland 
steht jedoch bald bevor. Sie hat den grossen Vor-
teil, dass sie in Kombination mit einem gewöhn-
lichen Bankkonto funktioniert. Es braucht keine 
Kreditkarte. 
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Noch vor zwei Jahren galt das ursprünglich von der PostFinance AG 
lancierte Bezahlsystem als Flop, jetzt scheint es sich durchzusetzen.

Ein TWINT-Terminal ist somit eine weitere Zahlungsmöglichkeit. 
Der zusätzliche Aufwand für die Verwaltung der App-Zahlungen ist 
gering, sie bietet eine einfache Konten-Abgleichsfunktion, und die 
Kartengebühren fallen weg. Beim betreuten Hofladen stellt sich un-
weigerlich die Frage, ob man auf das stetig wachsende Kundensegment 
der TWINT-Benutzer wirklich verzichten will. 2019 sind es angeblich 
schweizweit schon rund 1.4 Millionen, vor allem Jugendliche.

Verkaufsautomaten bieten einen 24h-Service

Rund um die Uhr offen für die Kunden? Das kann kein Hofladen sein. 
Verkaufsautomaten machen es möglich. Die roten Selecta-Automaten 
an den Bahnhöfen waren der Prototyp. Inzwischen gibt es eine breite 
Modell-Palette. Aber der Anschaffungspreis ist hoch. In einer kürz-
lich erschienenen deutschen Publikation wurden Automaten von 
sieben Herstellern verglichen, mit Preisen ab 6’000 bis über 30’000 
Euro für die Einstiegsmodelle. Ein Kauf will gut überlegt sein. Ent-
scheidend ist der geeignete Standort. Auch hier vereinfachen Kredit-
karten oder ein Handy-Zahlsystem den Einkauf. Die Unterhaltskosten 
und der Aufwand, den Automaten stets mit frischen Produkten zu 
befüllen, sind jedoch hoch.

Welche Art des Verkaufs und der Bezahlung auch immer zum Betrieb 
passen und gewählt werden: Zentral bleibt die Qualität der Produkte. 
  ‹‹‹Direkt vermarkten ?

Dank der elektronischen Möglichkeiten können heute 
auch Betriebe in ungünstiger Lage oder ohne ausrei-
chende Zeit für Kundenkontakte ihre Produkte direkt 
vermarkten. 
Die Website mit dem virtuellen Laden kann eine Alter-
native sein zum Hofladen. Trotz Vorlagen, sogenannten 
Tools, braucht es allerdings einige Kenntnisse, um einen 
Web-Shop aufzubauen und ihn laufend aktuell zu hal-
ten. Die diversen Bezahlmöglichkeiten bestehen auch im 
Web-Shop: Die Auswahl geht vom Rechnungsversand 
über Kreditkarten bis hin zu Bezahldiensten wie PAYPAL 
oder TWINT.

Als Dienstleistung auch für etwas weniger geübte PC-
Anwender bietet der Schweizerische Bauernverband 
ebenfalls eine Direktvermarkter-Plattform an. Jeder-
mann kann sich auf der Webseite www.vomhof.ch  
registrieren lassen. Um den Aufbau zu beschleunigen, 
profitieren Neueinsteiger von einer kleinen Belohnung. 

Evelyne und Hansruedi Peter aus Steffisburg 
im Kanton Bern sind Pioniere im  
24-h-Hofladen-Konzept mit Bezahlsystem. 

Deshalb sind sie auch Kandidaten für den agroPreis 2019. Ihr 
multifunktionaler Milchautomat im hoch frequentierten Ein-
gangsbereich der Landi Steffisburg arbeitet vollautomatisch, 
ermöglicht sowohl den Gebrauch von Einweg- wie auch 
Mehrweggebinden und erlaubt als Zahlungsmittel Bargeld, 
Debit- und Kreditkarten sowie TWINT.

Ein eigentlicher Renner ist die eigene Prepaid-Kundenkarte. 
Diese kann der Konsument jederzeit am Automaten kaufen 
und aufladen. Viele Stammkunden bezahlen mit dieser  
Prepaid-Karte, stellt Hansruedi Peter fest. Auf diese Weise 
liegt das Geld bereits auf dem Betriebskonto, bevor die Ware 
verkauft ist. Rückblickend war deshalb der Kartenleser,  
welcher die bargeldlosen Transaktionen ermöglicht, eine der 
wichtigsten Investitionen im ganzen System. Die damit ver-
bundene Auflage der Finanzmarktaufsicht, den Betrieb im 
Handelsregis ter einzutragen und dadurch über eine UID  
(Unternehmens-Identifikationsnummer) zu verfügen sowie 
die vielen zusätzlichen Blätter im monatlichen Bankauszug 
seien verschmerzbar, findet Evelyne Peter.

Barbara Stuber in ihrem Hofladen  
mit Kartenterminal und der Verkaufsautomat  
von www.diraekt-vo-stubers.ch in Biberist.
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Die Gleichstellung der Ehepartner 
verbessert die soziale Absicherung!

Die sozialrechtliche Gleichstellung unter Ehepartnern war ein wichtiger Diskussionspunkt im  
Vernehmlassungsverfahren zur AP2022. Wir haben die Auswirkungen auf Einkommen,  
Sozialversicherungen, aber auch auf Scheidung und Direktzahlungen, kurz zusammengefasst.

Formen der Einkommensaufteilung für die Ehefrau auf dem Betrieb

 Kriterien Mitarbeit  
ohne AHV-Einkommen

Angestellt  
mit AHV-Einkommen

Selbständigerwerbend  
mit AHV-Einkommen

Rechtliche Stellung der 
Ehefrau

Ehefrau ist mitarbeitendes Familienmit-
glied ohne Einkommen. Sie gilt als 
nichterwerbstätig.

Ehefrau ist Angestellte auf dem Betrieb mit 
eigenem AHV-Einkommen (mitarbeitendes 
Familienmitglied mit Einkommen).

Ehefrau ist Mitunternehmerin und gilt als 
Selbständigerwerbende mit eigenem 
AHV-Einkommen.

Einkommen kein AHV-Einkommen Lohnausweis: Auf dem deklarierten 
Einkommen wird AHV abgerechnet.

Erfolgsabhängige Einkommensaufteilung 
zwischen den Ehepartnern.

Sozialversicherungen

1. Säule AHV

Das Gesamteinkommen wird über den 
Ehemann abgerechnet. Die Ehefrau gilt  
als mitarbeitendes Familienmitglied ohne 
eigene AHV-Beiträge.

Das Einkommen der Ehefrau wird bei  
der AHV abgerechnet. Die Ehefrau  
gilt als mitarbeitendes Familienmitglied  
mit eigenen AHV-Beiträgen.

Beide Partner gelten als Selbständigerwer-
bende. Das ausgewiesene Einkommen eines 
jeden Ehepartners wird separat abgerechnet.

Als verheiratete Ehefrau werden bei 
Erreichen des Rentenalters die Beiträge 
des Ehemannes mitberücksichtigt.

Die Rentenberechnung erfolgt aufgrund  
des individuellen Kontos.

Die Rentenberechnung erfolgt aufgrund  
des individuellen Kontos.

1. Säule IV Minimaler Versicherungsschutz bei 
Invalidität und Tod

Versicherungsschutz abhängig von der Höhe 
des Einkommens

Versicherungsschutz abhängig von der Höhe 
des Einkommens

1. Säule ALV Keine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit Keine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit Keine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit

1. Säule EO Keine Mutterschaftsversicherung Inklusive Mutterschaftsversicherung Inklusive Mutterschaftsversicherung

2. Säule (berufliche Vorsorge) Keine eigene berufliche Vorsorge möglich Berufliche Vorsorge freiwillig möglich Berufliche Vorsorge freiwillig möglich

Säule 3a (gebundene Vorsorge) Keine eigene Vorsorge mit 3a möglich Säule 3a freiwillig möglich Säule 3a freiwillig möglich

Krankentaggeldversicherung Freiwillige Versicherung möglich Freiwillige Versicherung möglich Freiwillige Versicherung möglich

Unfalltaggeldversicherung Freiwillige Versicherung möglich Freiwillige Versicherung möglich Freiwillige Versicherung möglich

Scheidung AHV / IV / EO: Das während der Ehe erwirtschaftete AHV-Guthaben jedes Ehepartners wird je zur Hälfte dem individuellen AHV-Konto  
des anderen Ehepartners gutgeschrieben (Splitting). Berufliche Vorsorge gemäss BVG: Das während der Ehe in die Pensionskasse 
einbezahlte Guthaben wird gemäss Art. 122 Abs. 1 ZGB hälftig geteilt. Ist bereits ein Vorsorgefall (Tod, Invalidität oder Alter) eingetreten, 
kann keine Teilung mehr erfolgen. Der Aufteilungsanspruch wird dann allenfalls durch eine angemessene Entschädigung ersetzt.

Direktzahlungen Der Anspruch auf Direktzahlungen wird nicht tangiert.  
Auch die Einkommens- und Vermögensgrenzen werden dadurch nicht verändert.

Ehefrauen müssen für Direktzahlungen den 
Ausbildungs- bzw. Praxisnachweis erbringen. 
Sonst werden die Direktzahlungen für  
den gesamten Betrieb entsprechend gekürzt.

Die Aufteilung des Einkommens hat unter anderem Auswirkungen auf die Beiträge und die versicherten Leistungen der Sozialversicherungen 
in der 1. Säule. Wird die Lohndeklaration oder eine Anmeldung als Selbständigerwerbende erwogen, ist es deshalb unerlässlich, die Aus-
wirkungen vorgängig mit der Treuhandstelle beziehungsweise der Beratungsstelle zu besprechen. ‹‹‹

Durch ihre vielfältigen Tätigkeiten prägen die Ehefrauen das Leben 
auf dem Hof bedeutend mit. Sie arbeiten im Haushalt und nehmen 
Aufgaben in der Erziehung wahr. Nicht selten gehört auch die Pflege 
der (Schwieger-) Eltern zu ihren Tätigkeiten. Viele gehen einer  
Erwerbstätigkeit ausserhalb der Landwirtschaft nach, und auch in  
der Freiwilligenarbeit sind sie aktiv.

Die Mitarbeit auf dem Betrieb gestaltet sich sehr unterschiedlich. Das 
Spektrum reicht von Betriebsleiterin, welche die alleinige Verantwor-
tung trägt, bis zu keinerlei Mitarbeit auf dem Betrieb. Häufig werden 
jedoch Betriebsführung, Investitionen, Entwicklung des Betriebs 
vom Betriebsleiterehepaar gemeinsam diskutiert und entschieden.  
So ist die Frau in der Praxis oft Mitunternehmerin. Trotzdem arbeitet 
die Mehrheit der Frauen als mitarbeitendes Familienmitglied ohne 

eigenes AHV-Einkommen. So gelten sie sozialversicherungsrechtlich 
als nichterwerbstätig. Die Nachteile in der sozialen Absicherung,  
die daraus entstehen, sind nicht zu unterschätzen.

Es gibt drei Formen der Stellung der Bäuerin im Betrieb:
• Mitarbeiterin ohne Einkommen
• Angestellte mit Lohnausweis
• Selbständigerwerbende

Arbeitet die Frau in erheblichem Mass auf dem Betrieb mit oder führt 
sie einen Betriebszweig hauptverantwortlich, empfiehlt es sich, das 
Einkommen unter den Ehepartnern aufzuteilen. Die Aufteilung  
erfolgt in der Regel unabhängig vom auswärtigen Einkommen. Bei 
kleinen Einkommen macht die Aufteilung nicht immer Sinn.
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Mit der Säule 3a vorsorgen und  
Steuern optimieren

Die Säule 3a dient der Altersvorsorge und bringt zugleich steuerliche Vorteile.  
Die Beiträge können zum Zeitpunkt der Einzahlung vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden.  
Beim späteren Bezug erfolgt eine privilegierte Besteuerung. 

Die Produktepalette der Säule 3a ist sehr gross und kann nach den 
persönlichen Bedürfnissen gestaltet werden. Der grösste Unterschied 
besteht zwischen dem Konto und der Police. Während bei der Vari-
ante Konto (Bank) die Beitragshöhe und Häufigkeit flexibel bestimmt 
werden können, ist die Beitragssumme bei der Police (Versicherung) 
vertraglich bestimmt und muss in der Regel 
jährlich bezahlt werden. Dafür deckt die 
Police auch die Risiken Tod und Invalidität 
ab. Zudem bestehen diverse Möglichkeiten, 
wie das Kapital angelegt werden soll – als 
Sparkonto, Aktien, Fonds, u.a. Welches 
Produkt dem persönlichen Bedarf am be-
sten entspricht, ist individuell abzuklären. 
 

Bereits bei der Einzahlung an den Bezug denken!

Die Einzahlungsmöglichkeiten sind begrenzt und an ein Erwerbs-
einkommen gebunden. Mit gleichzeitiger Pensionskasse (2.Säule) 
sind es maximal CHF 6’826.–, ohne Pensionskasse maximal 20 % des 
Nettoeinkommens, höchstens jedoch CHF 33’128.– (Stand 2019). 

Unabhängig davon, ob es sich um eine 
Bank- oder Versicherungslösung handelt, 
sollten die Beiträge auf mehrere Konten oder 
Policen aufgeteilt werden, da keine Teilbe-
züge je Konto bzw. Police möglich sind. 

Gestaffelter Bezug

Kapitalauszahlungen werden nach progres-
siven Tarifen besteuert. Daher sind die Be-
züge idealerweise zu staffeln. Der ordent-
liche Bezug ist frühestens fünf Jahre vor 
dem AHV-Rentenalter möglich, bei Män-
nern also ab dem 60. Altersjahr und bei 

Frauen ab dem 59. Altersjahr. Somit kann der Kapitalbezug auf fünf 
Jahre verteilt werden. Wird ein Kapitalbezug der 2. Säule getätigt, 
sollte im gleichen Jahr kein 3a-Bezug erfolgen, da auch hier die pro-
gressive Besteuerung gilt. Wer nach dem ordentlichen Rentenalter 
weiterarbeitet, kann die Kapitalbezüge um maximal fünf Jahre auf-
schieben. Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Steuerprogression zu 
brechen. ‹‹‹

Gut zu wissen

Vorbezüge sind nur alle 5 Jahre und 
unter gewissen Voraussetzungen 

möglich, zum Beispiel zum Finanzieren  
von selbstgenutztem Wohneigentum 
oder zum Rückzahlen von bestehen-

den Hypotheken. Wir empfehlen  
eine frühzeitige Abklärung der 

Bezugsmöglichkeiten.

David Eggenschwiler
neu bei der AGRO-Treuhand

Ich bin 27 Jahre alt und auf dem elterlichen Betrieb in Aedermannsdorf aufgewachsen. Nach der 
abgeschlossenen Lehre als Landwirt EFZ arbeitete ich zu Hause auf dem Betrieb und später bei 
der Firma Bader Holzbau AG. Im Jahre 2014 entschied ich mich, die Weiterbildung zum Agro-
techniker HF am Inforama Rütti in Zollikofen zu beginnen. Während 3 Jahren Ausbildung 
konnte ich mein Wissen in Produktionstechnik und Betriebswirtschaft vertiefen und durfte im 
Jahr 2018 das Diplom zum Agrotechniker HF entgegennehmen. Seit dem 1. Juli 2019 arbeite ich 
in der AGRO-Treuhand Solothurn-Baselland. Die abwechslungsreiche und interessante Arbeit 
bereitet mir viel Freude und ich sammle viele neue Erfahrungen. Als Ausgleich zur Büroarbeit 
bin ich zu Hause auf dem Betrieb anzutreffen, wo ich meine Eltern unterstütze. ‹‹‹
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Rita und David  
Himmelsbach,  
Bärschwil
 
Betriebsgrösse, Lage und Topografie, der Boden als 
Grundlage und das Klima bilden die unveränder-
lichen Ressourcen, auf denen die landwirtschaftliche 
Produktion gründet. Davon ist David Himmelsbach 
fest überzeugt. Leben mit der Natur – logisch,  
dass sich Familie Himmelsbach für den biologischen 
Landbau entschieden hat. 

David Himmelsbach ist Maurer und Meisterlandwirt. Er hat schon  
20 Jahre als Angestellter und Betriebsleiter Erfahrungen in der Land-
wirtschaft gesammelt. Seine Frau Rita ist Gärtnerin und Bäuerin mit 
Fachausweis. Seit zwei Jahren nun wohnt die Familie mit ihren drei 
Kindern in Bärschwil im Solothurner Jura, wo sie den Luxenhof  
erwerben konnten.
Der Luxenhof liegt mit rund 30 ha Nutzfläche in der Bergzone 1. 
Damit dieser eine Existenz für die Familie bieten kann, versuchen die 
Himmelsbachs, einen möglichst grossen Teil der Wertschöpfung auf 
dem Betrieb zu behalten.

Rita und David Himmelsbach mit dem Luxenhof in Bärschwil.

Rita Himmelsbach in der neuen Hofkäserei.

Die Basis der Bewirtschaftung bildet eine Fleckviehherde, die David 
Himmelsbach schon seit 20 Jahren am Aufbauen ist. Die Milch-
produktion basiert alleine auf dem Grünland des Betriebes und 
kommt ohne zusätzliches Kraftfutter und ohne Silage aus.
Auch etwas Getreideanbau gehört zur Produktion, Gemüse und  
Bienenvölker, Schweine, die die Schotte verwerten, Hühner für den 
Getreideabgang, und natürlich noch die Ziegen, die sich um die 
Brombeeren auf den Weiden kümmern sollen. 

Die Milch soll künftig auf dem Betrieb weiterverarbeitet und in Form 
von diversen Milchprodukten direkt vermarktet werden. Für dieses 
Ziel haben Himmelsbachs in eine Hofkäserei investiert. Damit zu-
sammenhängend haben sie ein Energie- und Wärmekonzept mit 
Solarkollektoren und Stückgutheizung realisiert, das den ganzen 
Produktionsprozess mit ausschliesslich eigener Wärme ermöglicht. 
Aktuell produziert Rita Himmelsbach Joghurt, Quark und Frisch-
käse. Bald soll ein Mutschli dazu kommen.
Aufwändig ist die Erschliessung von Absatzkanälen für die Käserei-
produkte, aber auch für Getreidemehle, Honig, Eier, Gemüse und 
Schweinefleisch. Die Hauptabnehmer sind Gewerbler und Private,  
die David Himmelsbach aktiv von der Qualität seiner Produkte 
überzeugt. Ein kleiner Hofladen für die Nachbarschaft rundet die 
Vermarktung ab. ‹‹‹

Für die Direktvermarktung hat Familie Himmelsbach  
in eine Hofkäserei investiert.
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Wer in Pension geht, steht vor der Wahl: Soll ich das 
Geld in meiner Pensionskasse besser als Rente oder 
als Kapital beziehen? Dieser Entscheid ist endgültig 
und wirkt sich über viele Jahre aus. Die Optionen 
sollten gut abgewägt werden.

Mit einer Rente ist das Einkommen bis ans Lebensende gesichert. Sie 
hat auch den Vorteil, dass man sich nicht darum kümmern muss, das 
Geld anzulegen. Der Nachteil ist, dass man mit grossen Einbussen 
rechnen muss. Denn die Höhe der Rente hängt vom Umwandlungs-
satz ab und dieser dürfte weiter sinken. Zudem muss man die Rente 
vollumfänglich als Einkommen versteuern.

Weniger Steuern bezahlen bei Kapitalbezug

Wer Kapital bezieht, zahlt in der Regel weniger Steuern und bleibt 
flexibel, zum Beispiel um Kindern einen Erbvorbezug zu ermöglichen. 
Das Kapital wird angelegt und sukzessive aufgebraucht. Viele fürch-
ten sich jedoch davor, das Anlagerisiko selbst zu tragen. Wenn man 
sein Guthaben auszahlen lässt und nicht alles aufbraucht, kann man 
den Rest frei vererben. Hat man sich für eine lebenslange Rente ent-
schieden, sind die Hinterbliebenen oft schlechter gestellt. Immer 
mehr angehende Pensionierte wählen heute eine Kombination: Sie 
beziehen einen Teil als Rente und den Rest als Kapital. So lassen sich 
die Vorteile beider Varianten kombinieren und die Risiken verteilen. 

Wenn Ehepaare nicht bei der gleichen Pensionskasse versichert sind, 
sollten sie die Umwandlungssätze und die Leistungen für überlebende 
Partner vergleichen. Es kann sich lohnen, wenn der Partner, dessen 
Pensionskasse den höheren Umwandlungssatz anwendet, die Rente 
bezieht. Entscheidend ist auch die Lebenserwartung. Weil Frauen 
statistisch länger leben, beziehen sie ihre Rente in der Regel länger als 
gleichaltrige Männer.

Vor- und Nachteile der Bezugsmöglichkeiten

Vorteile Nachteile

Kapital- 
bezug

  Steuerbelastung

  Flexible Kapitalentnahmen

  Begünstigung unter 
Berücksichtigung des Erbrechts

  Anlagerisiko

  Selbstdisziplin

Rente   Sicherheit

  Lebenslang garantiertes 
Einkommen

  Steuerbelastung

  Abhängigkeit vom 
Umwandlungssatz

Bezugsmöglichkeiten bei Agrisano Prevos

Bei der in der Landwirtschaft verbreiteten Pensionskasse Agrisano 
Prevos sehen die Bezugsmöglichkeiten wie folgt aus:

Reglementarischer Altersrücktritt: Zum Zeitpunkt des reglementari-
schen Rücktrittsalters (65, für Mann und Frau) steht eine der folgenden 
Bezugsformen zur Wahl:
• Lebenslängliche Altersrente
• Einmalige Kapitalauszahlung des gesamten Altersguthabens
• Mischform: Ein Teil Rente, der andere Teil Kapitalauszahlung

Vorzeitiger Altersrücktritt: Männer und Frauen können frühestens  
7 Jahre vor dem reglementarischen Rücktrittsalter (65) den Bezug  
der Altersleistung beantragen. Die Bezugsformen sind die Gleichen 
wie beim reglementarischen Altersrücktritt.

Aufschub des Altersrücktritts: Wer nach 65 weiterhin einer Erwerbs-
tätigkeit nachgeht, die reglementarischen Voraussetzungen der Zuge-
hörigkeit zum versicherten Personenkreis erfüllt und mindestens ein 
jährliches, BVG-pflichtiges Erwerbseinkommen von CHF 3’555.– 
(Stand 2019) erwirtschaftet, kann mittels Gesuch einen Aufschub bis 
zum Monatsersten nach Vollendung des 70. Altersjahrs verlangen. 
Der Wegfall eines dieser Aufschubkriterien bewirkt die sofortige 
Fälligkeit. Die aufgeschobene Altersleistung kann man nur noch als 
einmalige Kapitalleistung beziehen.

Leistungen für Hinterlassene: War die versicherte Person verheiratet, 
so hat der überlebende Ehegatte Anrecht auf eine Witwen- / Witwer-
rente in der Höhe von 60 % der Altersrente. Verstirbt auch der Witwer 
bzw. die Witwe, werden die restlichen Jahresrenten – unter Berück-
sichtigung von Rentenbezugsdauer und Alter – als einmalige Kapital-
auszahlung an die Hinterlassenen ausgerichtet.
War die versicherte Person alleinstehend oder verwitwet, so erhalten 
die Hinterlassenen ein einmaliges Todesfallkapital. Dieses entspricht 
im Zeitpunkt des Altersrentenbeginns dem 10-fachen Betrag der 
jährlichen Altersrente der versicherten Person. Mit jedem Folgejahr 
sinkt das Todesfallkapital um eine jährliche Altersrente und beträgt 
am Ende des 10. Jahres nach Altersrentenbeginn null.

Einmalige Kapitalauszahlung: Wird ein vollständiger oder teilweiser 
Kapitalbezug bei einem vorzeitigen oder reglementarischen Alters-
rücktritt gewünscht, so muss dies der Pensionskasse fristgerecht 
mitgeteilt werden. Innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Bezugsdatum 
der Kapitalauszahlung getätigte Einkäufe dürfen nicht als Kapital 
bezogen werden. Kommt es trotzdem dazu, wird es ein Nachsteuer-
verfahren geben, respektive der Einkauf wird nicht zum Abzug von 
der Einkommenssteuer zugelassen. 

Die Frage «Pensionskasse als Rente oder als Kapital?» kann man nicht 
allgemeingültig beantworten. Setzen Sie sich rechtzeitig mit dieser 
Frage auseinander und ziehen Sie Ihren Treuhänder als Vertrauens-
person bei. ‹‹‹

Altersguthaben: Rente oder Kapital ?
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«Ufhöre ds bure mues me vermöge!» ist ein oft 
gehörter Spruch unter Landwirten ohne Hofnach-
folger. Tatsächlich kann eine Betriebsaufgabe happige 
Steuer- und AHV-Nachforderungen auslösen.

Der Tag der Hofaufgabe ist der Tag der steuerlichen Abrechnung. 
Besonders zu beachten sind die Liegenschaften. Wurden Abschrei-
bungen gebucht, um das Einkommen zu senken, so werden diese 
wieder besteuert mit der Begründung, dass der Verkehrswert über 
dem Buchwert liegt. Somit wären die Abschreibungen, das Verbuchen 
einer Wertverminderung, nicht nötig gewesen. Sie werden als wieder 
eingebrachte Abschreibungen zum Liquidations gewinn gezählt.

Wieso wurde auf der Liegenschaft abgeschrieben?

Der Treuhänder entscheidet mit dem Kunden zusammen, ob wäh-
rend der Dauer der Erwerbstätigkeit das «normale Einkommen» für 
die Steuern mit Abschreibungen auf der Liegenschaft gedrückt  
werden soll. Dies geschieht im Wissen, dass diese Steueroptimierung 
unter Umständen später als Liquidationsgewinn wieder versteuert 
werden muss. Denn das Einkommen aus der Buchhaltung wird nicht 
nur für die Steuern, sondern auch für die Berechnung der Prämien-
verbilligung, der Stipendien oder der Stiftung «Das Leben meistern» 
herangezogen.

Warum lieber «Liquidationsgewinn» versteuern 
statt «normales Einkommen»?

Bei Bund und Kanton ist es möglich, den Liquidationsgewinn ab Alter 
55 und bei Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit zu einem 
tieferen Satz als das normale Einkommen, dem so genannten Vorsor-
getarif, zu versteuern. Während beim Kanton Bern die ersten CHF 
260’000.– Liquidationsgewinn immer als Sondersteuer abgerechnet 
werden, muss beim Bund der separat besteuerte Liquidationsgewinn 
berechnet werden.

Wegen der AHV eventuell vorzeitig aufhören

Die AHV unterscheidet nicht zwischen «normalem Einkommen» 
und «Liquidationsgewinn». Das im Kalenderjahr erzielte Einkommen 
und der Liquidationsgewinn werden zusammengezählt für die Be-
rechnung der AHV-Beiträge. Für die Berechnung der AHV-Rente 
werden nur die Einkommen bis Alter 64 zusammengezählt. In der 
Konstellation «hoher Liquiditätsgewinn / Rentenerwartung unterhalb 
des Maximums» kann es deshalb sinnvoll sein, die selbständige  
Erwerbstätigkeit spätestens mit Alter 64 aufzugeben und gleichzeitig 
den Liquidationsgewinn bei der AHV abzurechnen.

Steuern und AHV-Beiträge aufschieben

Wenn der Betrieb verpachtet wird, kann freiwillig weiterhin eine 
Buchhaltung geführt und die Besteuerung aufgeschoben werden. Erst 
mit dem Verkauf der Liegenschaft wird dann ein Liquidationsgewinn 
steuerbar. Mit den Steuern sind auch die AHV-Beiträge geschuldet. 

Gibt es nur bei Verkauf oder Hofaufgabe einen 
Liquidationsgewinn zu versteuern?

Wird auf einem Betrieb mit vermieteten Wohnungen die landwirt-
schaftliche Produktion so stark reduziert, dass über mehrere Jahre 
mehr Einkommen mit Miete als mit der landwirtschaftlichen Pro-
duktion erzielt wird, so überführt die Steuerverwaltung den Betrieb 
vom Geschäftsvermögen ins Privatvermögen. Im Zeitpunkt der 
Überführung werden die Abschreibungen auf der Liegenschaft als 
Liquidationsgewinn besteuert. Der Vorsorgetarif wird nur gewährt, 
wenn der Betriebsleiter über 55 Jahre alt ist und die selbständige Er-
werbstätigkeit aufgegeben wird.

Fazit: Ein Liquidationsgewinn ist nicht grundsätzlich etwas Schlech-
tes. Der Landwirt konnte während der aktiven Zeit mehr Steuern 
sparen, als er mit dem Liquidationsgewinn versteuern muss. Auf einen 
Liquidationsgewinn sollte man jedoch vorbereitet sein und das Geld 
vorgängig für die Steuern und die AHV-Nachzahlung reservieren.  
Es lohnt sich, mit dem Treuhänder abzuklären, ob bei einer Hofüber-
gabe oder Hofaufgabe mit einem Liquidationsgewinn zu rechnen ist 
und wann der richtige Zeitpunkt da ist, diesen bei den Steuern und 
der AHV abzurechnen. ‹‹‹

Späte Steuern – 
gute Steuern !

CHF 1’000’000.–
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Papierlose  
Steuererklärung 
im Kanton Solothurn
 

Was in vielen Kantonen seit Jahren 
möglich ist, wird im Kanton Solo-
thurn auf die nächste Steuerperiode 
realisiert. Die Steuererklärung kann 
elektronisch eingereicht werden. 

Steuerpflichtige Personen können ab 
nächstem Jahr ihre Steuererklärung am 
Computer ausfüllen und zusammen mit 
den Belegen in digitaler Form dem Steuer-
amt einreichen. Zunehmend erhalten die 
Steuerpflichtigen ihre Belege in elektro-
nischer Form, meist als PDF. Es müssen 
keine Formulare mehr auf Papier ausge-
druckt, unterzeichnet und dem Steueramt 
per Post eingeschickt werden. 

Bereits heute senden viele Kunden ihre 
Unterlagen der AGRO-Treuhand über un-
sere Weblösung zu (sicher.atsobl.ch). 
Künftig wird es möglich sein, dass die 
AGRO-Treuhand die fertige Steuererklä-
rung elektronisch bereitstellt und der 
Kunde diese anschliessend dem Steueramt 
freigeben kann. 

Wer die Papierform bevorzugt, kann seine 
Steuerunterlagen weiterhin wie gewohnt 
einreichen.

Die Ausgleichskasse verlangt Verzugszinsen 

Bei verspäteter Abrechnung oder bei verspäteter Bezahlung berechnet die Aus-
gleichskasse automatisch 5 % Verzugszins. Die verspätete Abrechnung kann beson-
ders bei grösseren Einkommensschwankungen massive Verzugszinsen verursachen. 
Um das zu vermeiden, sind grössere Einkommensschwankungen der Ausgleichs-
kasse zu melden. Die Meldung kann jederzeit gemacht werden. Keine Verzugszinse 
fallen an, wenn die höheren Akontozahlungen spätestens bis Ende des Folgejahres 
gemeldet und bezahlt werden (Beispiel: Geschäftsjahr 2018 bis spätestens Ende 2019, 
ab 1. Januar 2020 werden Zinsen aufgerechnet). Sofern Sie nicht sicher sind, nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf oder sprechen Sie es bei der Abschlussbesprechung an. 
 

Übernahme von Zupacht-Land bei Betriebsübergaben

Wird die Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebes an einen Nachfolger 
übertragen, gehen bestehende Pachtverträge nicht automatisch an diesen über. Der 
Nachfolger muss dem Verpächter schriftlich mitteilen, dass er das Land pachtweise 
weiterbewirtschaften möchte. Wenn der Verpächter innerhalb von drei Monaten 
den Nachfolger nicht ablehnt, tritt dieser in den laufenden Pachtvertrag ein. Inner-
halb dieser drei Monate kann der Verpächter den Abschluss eines neuen Pacht-
vertrages verlangen oder sogar den Nachfolger als neuen Pächter ablehnen.

Kündigungsfrist für Pachtverträge in der Landwirtschaft

Die Kündigungsfrist für gepachtete landwirtschaftliche Grundstücke oder Liegen-
schaften beträgt mindestens ein Jahr und muss schriftlich erfolgen. Die Kündigung 
ist empfangsbedürftig, das heisst, sie muss eingeschrieben zugestellt oder persönlich 
übergeben werden. Eine zu späte Kündigung ist nicht ungültig. Sie gilt als recht-
mässige Kündigung auf den nächst möglichen ordentlichen Kündigungstermin. 

Löschung von Wohnrechten im Grundbuch

Das Wohnrecht ist eine Personaldienstbarkeit, ist unübertragbar und nicht vererb-
lich. Bestehende Wohnrechte können nur von den berechtigten Personen persönlich 
gelöscht werden. Das Grundbuchamt verlangt zusätzlich zum Löschungsantrag 
eine Beglaubigung der Unterschrift durch einen Notar. Die Beglaubigung bestätigt 
die Identität der Person und stellt fest, dass der Antrag von der betreffenden Person 
unterschrieben ist. Die Löschung von Wohnrechten erfolgt nie automatisch auf-
grund von Ereignissen, wie Wegzug, Eintritt in ein Heim, Unzurechnungsfähigkeit 
oder dergleichen.

Starthilfedarlehen im Zusammenhang mit der Hofübernahme

Wer ein Starthilfedarlehen der Landwirtschaftlichen Kreditkasse zum Zeitpunkt 
der Pachtübernahme des elterlichen Betriebes oder bei der Gründung einer Gene-
rationengemeinschaft erhalten hat, muss spätestens im Alter von 35 Jahren den 
betreffenden Betrieb zu Eigentum übernommen haben. Sonst muss die Restschuld 
dieses Starthilfedarlehens zurückgezahlt werden. ‹‹‹

Wussten Sie ?




